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ZEITGESPRÄCH

Rest-EFTA-Verhandlungen

Noch vor der Sommerpause sollen die Abkommen zwisclien der EWG und den Rest- 
EFTA-Staaten unter Dach und Fach sein. Die häufigen Verschiebungen des Abschluß
termins weisen auf die Verhandlungsschwierigkeiten hin. Um welche Probleme ging es 

und weiche Erwartungen hegen die betroffenen Länder?

Österreichs langer Weg zur EWG

Walter Stermann, Wien

Z iemlich genau vor zehn Jah
ren hat Österreich am 28. 

Juli 1962 zum ersten Mal vor 
dem EWG-I^inisterrat sein im 
Dezember des Vorjahres über
reichtes Assoziierungsansuchen 
erläutert. Diese zehn Jahre 
waren gekennzeichnet durch ein 
unablässiges Bemühen von sei
ten Österreichs, ein enges Ver
hältnis zu den Europäischen Ge
meinschaften zu erlangen. Daß 
es bisher zu keiner Vereinbarung 
kam, lag gewiß nicht an Öster
reich, das bei den Verhandlun
gen immer wieder bereit war, 
zur Erreichung seines Ziels in 
seinen Konzessionen so weit wie 
nur immer möglich zu gehen.

Diskriminierungseffekt der EWG

Österreich ist schon aufgrund 
seiner Geschichte und seiner 
geopolitischen Situation präde

stiniert, an der europäischen Zu
sammenarbeit mitzuwirken, und 
es hat dies auch seit Ende des 
Zweiten Weltkrieges im Rahmen 
des Marshall-Planes, der OEEC 
(OECD) und des Europarates 
getan. Es hat die Gründung der 
EGKS und später der EWG sehr 
begrüßt und deren eminente 
wirtschaftliche und politische Be
deutung für die Entwicklung Eu
ropas erkannt. Es hat sehr aktiv 
an der Schaffung einer Großen 
Europäischen Freihandelszone 
mitgewirkt und stand dann nach 
dem Scheitern dieser Bemühun
gen um eine gesamteuropäische 
Lösung vor der Frage, ob es 
sich an der Gründung der Klei
nen Freihandelszone beteiligen 
solle.

Gegen eine Beteiligung sprach 
die Tatsache, daß damals (1959) 
der Anteil der späteren EFTA-

Staaten am österreichischen 
Außenhandel nur 12%  in jeder 
Richtung betrug, der der EWG- 
Staaten aber 50 %  auf der öster
reichischen Export- und 57%  
auf der österreichischen import- 
seite ausmachte. Für eine Betei
ligung sprach, daß ein Fernblei
ben für die österreichischen Aus
fuhren einen schon durch die 
EWG gegebenen Diskriminie
rungseffekt noch verstärkt hätte; 
außerdem waren durch die Struk
tur der geplanten Freihandels
zone, an der auch andere neu
trale Staaten teilnehmen sollten, 
österreichische Neutralitätsas
pekte nicht berührt. Im übrigen 
betonte dann die Präambel des 
Vertrages die gesamteuropäische 
Zielsetzung der Vereinigung.

Wie sehr sich in den Folge
jahren diese Entscheidung im 
Hinblick auf die fortschreitende
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Diskriminierung der österreichi
schen Ausfuhren in den EWG- 
Raum als richtig erwies, zeigt die 
folgende Gegenüberstellung der 
prozentualeo Anteile von EFTA 
und EWG an den österreichi
schen Exporten von 1958, dem 
Jahr vor dem Wirl<samwerden 
des Gemeinsamen Marktes, bis 
1971. Natürlich wurden sowohl 
der Diskriminierungseffel<t durch 
die EWG als auch die Begünsti
gung durch die sinkenden Ei=TA- 
Zölle mit einem entsprechenden 
time-lag wirksam.

Anteil der österreichischen 
Exporte in die EFTA und EWG

(in "/i vom Gesamtexport)

EFTA EWG

1953

1960

1963

1966

1969
1970

1971

10
12
16
19
23
25
27

50
50
50
45
41
39
39

Die Neutralität Österreichs 
macht es vor allem notwendig, 
in Friedenszeiten die außenpo
litischen Maßnahmen und die 
wirtschaftlichen Beziehungen zu 
Drittländern so unabhängig zu 
gestalten, daß nicht der gering
ste Zweifel über die Entschei
dungen Österreichs im Falle

Die österreichischen Importe 
aus der EWG blieben hingegen 
konstant (1958:54%; 1959:57%: 
1966: 59% : 1971: 56% ), was 
seine Ursachen in dem unter
schiedlichen Wirtschaftspotential 
der beiden Partner und in der 
Diskrepanz zwischen dem relati
ven Anteil jedes der beiden Part
ner an den Gesamtimporten 
des anderen hat. Die österreichi
schen Einfuhren aus dem EFTA- 
Raum stiegen anteilsmäßig am 
Gesamtimport von 11 %  in 1958 
auf 19% in 1971.

Die Bedeutung 
des Neutralitätsstatus

Als die EFTA ihr Ziel, Vorstufe 
einer gesamteuropäischen Lö
sung zu sein, nicht erreichte, 
war Österreich wieder einer der 
stärksten Befürworter des 1961 
gefaßten Beschlusses, bilaterale 
Verhandlungen mit dem Gemein
samen Markt zu suchen. Bei den 
österreichischen Verhandlungen 
mit der EWG spielte der öster
reichische Neutralitätsstatüs eine 
besondere Rolle.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Dr. Walter Stermann, 63, 
DIpl.-Kaufm., is t Leiter des 
Westexportes der Firma 
Gebr. Böhler und Co., 
Aktiengesellschaft, Wien. 
Er war vorher als Wirt
schaftsjournalist fü r meh
rere europäische Wirt
schaftszeitungen tätig.

Dr. jur. Rudolf Bosshard, 
41, Jurist, war Stellvertre
te r des schweizerischen 
Delegationschefs in  der 
Kennedy-Runde. Seit 1967 
is t er Sekretär des Vor
orts des Schweizerischen 
Handels- und Industrie
vereins, Zürich. Er is t dort 
verantwortlich fü r Fragen 
der internationalen Wirt
schaftsbeziehungen.

Dorothea Strömberg, 37, 
Dipl.-Volksw., is t tJiitarbei- 
terin des Schwedischen 
Industrieverbandes, Stock
holm. Dort beschäftigt sie 
sich vor allem m it Fragen 
der europäischen Integra
tion und der internationa
len Steuerpolitik.

eines Konfliktes entstehen kann. 
Im Kriegsfall oder bei sonstigen 
bewaffneten Konflikten muß 
Österreich das Recht haben, ein
zelne Bestimmungen des Vertra
ges oder sogar den Vertrag 
selbst zu suspendieren. Diese

Konsequenzen aus einer gege
benen Situation schlossen von 
Anfang an die Möglichkeit eines 
Beitritts  Österreichs zur Euro
päischen Wirtschaftsgemein
schaft aus.

Italiens Veto 1967

Die erste Phase der öster
reichischen Bemühungen um ein 
Arrangement mit dem Gemein
samen Markt, die mit der Über
reichung eines Assoziierungsan
trages in Brüssel im Dezember
1961 eingeleitet wurde, begann 
nach drei Runden vorbereitender 
Gespräche und nach der Ertei
lung eines Mandates an die 
Kommission durch den EWG- 
Ministerrat am 2. März 1965. Die 
zügig vorangehenden Verhand
lungen fanden jedoch ein uner
freuliches Ende, als bei der Rats
tagung vom 6. Juni 1967 die 
weitere Behandlung der öster
reichfrage aufgrund eines italie
nischen Vetos nicht möglich war.

Wende nach Den Haag

Damit war die erste Phase der 
österreichischen Bemühungen 
um ein enges Verhältnis zur 
EWG, die es im Alleingang 
unternommen hatte, beendet.

Die Stagnation wurde erst 
durch die Beschlüsse der Staats
und Regierungschefs der EWG- 
Staaten in Den Haag vom 1. und 
2. Dezember 1969 und die Zu
rückziehung des italienischen 
Vetos im EWG-Ministerrat vom 
8. Dezember 1969 beendet. Noch 
im gleichen Monat wurden die 
ersten Kontaktgespräche zwi
schen der Kommission und einer 
österreichischen Beamtendelega
tion wieder aufgenommen, die 
freilich von einer ganz anderen 
Basis ausgingen, als sie in der 
ersten Phase der Verhandlungen 
bestand. Neben den Vorberei
tungen eines Globalabkommens 
analog zu den Abkommen mit 
den anderen Staaten der „Rest- 
EFTA“ wurden auch die öster
reichischen Vorstellungen über
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ein Interimsabkommen im Sinne 
des Artikels XXIV GATT, mit 
dem die langjährigen Bemühun
gen Österreichs um den Gemein
samen Mari<t gleichsam hono
riert werden sollten, erörtert.

Nachdem die Beitrittsurkunden 
Großbritanniens, Dänemarks, 
Norwegens und Irlands im Januar 
1972 unterzeichnet worden sind, 
werden nach deren Ratifizierung 
ab 1. Januar 1973 drei dieser 
Staaten, nämlich Großbritan
nien, Dänemark und Norwegen, 
nicht mehr der EFTA angehören. 
Zum gleichen Zeitpunkt sollen 
für die Staaten der „Rest-EFTA“ 
bilaterale Freihandelsabkommen 
mit der EWG in Kraft treten, die 
denjenigen der EWG mit den 
assoziierten afrikanischen Staa
ten nachgebildet sind.

Inhalt des Vertrages

Auch in dem mit Österreich 
abzuschließenden Vertrag wird 
die Landwirtschaft, zumindest 
vorläufig und im Rahmen dieses 
Vertrages, nicht oder fast nicht 
in diese Freihandelszone einbe
zogen werden. Wie weit die bis 
Ende des Jahres in Aussicht ge
stellten Vereinbarungen realisiert 
werden, bleibt abzuwarten. Öster
reich übernimmt in diesem Ver
trag keinerlei Verpflichtungen zu 
Harmonisierungsmaßnahmen in 
Verbindung mit dem Handelsver
kehr, und die von der Gemein
schaft gesetzten diesbezüglichen 
Maßnahmen haben für Österreich 
keine Gültigkeit, wie auch um
gekehrt etwaige von Österreich 
durchgeführte autonom be
stimmte Harmonisierungen, die 
im übrigen von der Gemeinschaft 
begrüßt würden, „in keinem Fall 
die autonome Entscheidungsbe
fugnis der erweiterten Gemein
schaft, ihr wirksames Funktionie
ren und ihre Entwicklungsaus
sichten gefährden dürfen.“

Der Vertrag, der mit einer 
Kündigungsfrist von zwölf Mona
ten gekündigt werden kann, sieht 
Schutzklauseln vor fü r den Fall 
von Disparitäten, die durch Wett

bewerbsverzerrungen entstehen. 
Ein Verwaltungsorgan, das pari
tätisch aus Vertretern der öster
reichischen Regierung und der 
Gemeinschaft zusammengesetzt 
ist, überwacht den reibungslosen 
Ablauf des Abkommens. Es be
sitzt in den im Vertrag vorge
sehenen technischen Fragen 
Entscheidungsbefugnis, wobei 
seine Entscheidungen von den 
Vertragsparteien gemäß ihren 
eigenen Vorschriften durchge
führt werden. Sonst haben die 
Entscheidungen des Verwal
tungsorgans nur einen empfeh
lenden Charakter.

Nach dem Globalabkommen 
bleiben die Außenzölle der Ver
tragsparteien unverändert, die 
Binnenzölle werden fünf Jahre 
hindurch linear um jeweils 20%  
gesenkt (am 1. 4. 73; 1. 1. 74; 
1. 1. 75; 1. 1. 76; 1. 7. 77). Dieser 
Rhythmus ist mit dem des Zoll
abbaus der vier Beitrittsländer 
gegenüber der EWG synchroni
siert, so daß die bestehende Zoll
freiheit innerhalb der früheren 
EFTA-Länder ohne Schwierig
keit beibehalten werden kann.

„Sensible Produkte“-RegeIung

Mit dieser Zollregelung kann 
sich Österreich einverstanden er
klären. Keineswegs ist dies je
doch mit der Regelung bei den 
sogenannten „sensiblen Produk
ten“  der Fall. Die EWG will die 
nachstehenden Produkte aus 
dem genannten linearen Zoll
senkungsverfahren ausklammern 
und bei ihnen den allgemeinen 
Zeitpunkt der Zollfreiheit am 
1. 7. 1977 für Papier und Pappe 
auf den 1 .1 . 1985 und für Edel
stahl, Aluminium, Ferrolegierun
gen, hochschmelzliche Metalle, 
Zellwolle, Blei und Zink auf den 
1.1. 1980 verlegen.

Dabei soll in den ersten drei 
Jahren eine Zollsenkung von je
weils 5% {1) erfolgen. Überdies 
ist für diese Produkte eine Pla- 
fondierung der EG-Importe vor
gesehen, deren Kontingente auf 
jeweiligen Einfuhrreferenzperi

oden basierend festgelegt (und 
eventuell erhöht) werden sollen. 
Für Übermengen sollen die Sätze 
des Generalzolltarifs für Ein
fuhren aus Drittländern ange
wandt werden. Die Kommission 
hat diese Einschränkungen mit 
„wirtschaftlichen Schwierigkei
ten“ motiviert, die bei diesen 
Produkten bei Anwendung des 
normalen Zollabbaus entstehen 
würden. Dabei soll diese Hand
habung einseitig erfolgen, eine 
umgekehrte Anwendung durch 
Österreich ist also nicht möglich. 
Etwa 11%  der österreichischen 
EWG-Ausfuhren würden von die
ser Regelung betroffen.

Österreich ist in die Verhand
lungen mit dem Ziel einer um
fassenden Freihandelsregelung 
gegangen und hat es abgelehnt, 
auch von sich aus Sonderrege
lungen fü r bestimmte Importwa
ren zu fordern. Wie absurd etwa 
die Befürchtungen „wirtschaft
licher Schwierigkeiten“ durch die 
EG gegenüber Österreich auf 
dem Papiersektor sind, erweist 
auf den ersten Blick ein Ver
gleich der Produktionskapazi
täten und die Tatsache, daß die 
etwa 2 5%  der österreichischen 
Produktion, die in die EWG ge
liefert werden, etwa 1 %  der 
EWG-Gesamtimporte ausma
chen. Sicherlich hatte man hier 
eher an die schwedischen oder 
die finnischen Kapazitäten ge
dacht.

Die erwähnten Schutzklauseln, 
die nach einem Vorschlag der 
Kommission für den Fall von 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten 

und von Störungen in einzelnen 
Wirtschaftszweigen oder der 
ernsten Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Lage einer Re
gion in den Vertrag aufgenom
men werden sollen, fanden zwar 
die grundsätzliche Zustimmung 
Österreichs. Doch sollen nach 
österreichischem Wunsch ihrer 
Anwendung unbedingt Konsul
tationen der Vertragspartner -  
ausgenommen eventuell im Falle 
von Zahlungsbilanzschwierigkei
ten — vorausgehen.
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Mit der auf dem bilateralen 
Präferenzsystem der EWG beru
henden Ursprungsregelung, bei 
der Österreich eine stäri<ere Be- 
rüci<sichtigung des in der EFTA 
bereits verwiri<lichten kumulati
ven Ursprungserwerbes durch
setzen konnte, ist man hier im 
großen und ganzen einverstan
den. Am unbefriedigendsten ist 
naturgemäß die Situation auf 
dem Agrarsektor, der praktisch 
aus dem Vertrag ausgeklammert 
ist. Die österreichische Land
wirtschaft, die auf den Export 
angewiesen ist, hat bisher mit 
der EWG neben einer GATT-Ver- 
einbarung über die Ausfuhr von 
Rindern der Höhenrassen bila
terale Abmachungen über Aus
fuhrerleichterungen für weibliche 
Verarbeitungsrinder, mehrere 
Käsesorten und Aipenkondens- 
milch getroffen. Ferner hat sie 
die Verpflichtung übernommen, 
bei Weinexporten in die EWG 
den Referenzpreis nicht zu unter
bieten.

Agrarprobleme

Ursprünglich ging die öster
reichische Landwirtschaft mit 
einem Globalkonzept in die 
Verhandlungen, bei dem auf der 
Basis der Gegenseitigkeit mög
lichst viele Agrarprodukte im 
Vertrag enthalten sein sollten. 
Dieses Konzept erwies sich je
doch als unrealistisch, da schon 
im Kommissionsbericht von 1971 
an den EWG-Ministerrat, der als 
Grundlage für die Verhandlungs- 
richtiinien dienen sollte, festge- 
haiten wurde, daß ein Land, das 
nicht die Verantwortung und das 
finanzielle Risiko für die Agrar
politik mittragen könne, auch 
nicht in den Genuß von Präfe
renzen kommen solle. So hatte 
die Kommission denn auch bei 
den Verhandlungen gefordert, 
daß Österreich (neben Schwe
den, der Schweiz und Finnland) 
der EWG einseitige Agrarkonzes
sionen machen müsse, da sich 
die Gemeinschaft entgegen ihrer 
ursprünglichen Absicht zum Ab
schluß eines Freihandelsabkom
mens bereit gefunden habe, 
durch das Österreich infolge des

zusätzlichen Absatzmarktes in 
der Gemeinschaft Vorteile er
wüchsen.

Die Landwirtschaft konzen
trierte sich dann auf jene Pro
dukte, deren Export aufgrund 
ihrer Produktionsstruktur beson
ders wichtig ist: in erster Linie 
Schlachtrinder, Rindfleisch und 
Milchprodukte (Vollmilchpulver 
und Butter), in zweiter Linie 
Obst und gewisse Gemüsesor
ten. Der Importbedarf der EWG 
an Schlachtrindern beträgt jähr
lich etwa 700 000 Tonnen, die 
österreichischen Lieferungen 
dorthin gegenwärtig etwa 25 000 
Tonnen. Außerdem wird nur das 
Zuschußland Italien beliefert, so 
daß der französische Markt von 
diesen Lieferungen vollkommen 
unberührt bleibt. Die österrei
chische Landwirtschaft sorgt sich 
darüber, daß im Falle des Schei- 
terns der Verhandlungen Ost
exporte, deren Preisgestaltung 
bekanntlich unbegrenzt manipu
lierbar ist, die österreichischen 
Agrarausfuhren ersetzen könn
ten. Bisher zeigen sich Ansatz
punkte für eine Übereinkunft 
außerhalb des Vertrages in 
Form einer „autonomen Verein
barung“, nach der im Sinne 
einer Bestimmung der EWG-Rin- 
dermarktordnung Österreich ab
schöpfungsbegünstigte Lieferun
gen konzediert würden (keine 
volle Abschöpfung der Differenz 
zwischen verzolltem Einfuhrpreis 
und Orientierungspreis). Die 
österreichische Landwirtschaft 
legt jedoch Wert auf eine Bin
dung einer solchen Vereinba
rung an den Vertrag, der eine 
Verpflichtung der Vertragspar
teien zur Ausweitung des Han
dels mit Agrarerzeugnissen un
ter Beachtung ihrer jeweiligen 
Agrarpolitik vorsieht.

Die Situation bei den Voll
milchprodukten (vor allem But
ter) wird hingegen, in Österreich 
pessimistisch beurteilt. Als Er
satz für die bisherigen Liefe
rungen nach Großbritannien 
(12 000 bis maximal 15 000 Ton
nen Vollmilchpulver und 3000 
bis 4000 Tonnen Butter')), die 
wieder die aufgrund der EWG-

Milchmarktordnung veriorenge- 
gangenen Lieferungen nach der 
Bundesrepublik ersetzen muß
ten, wäre eine Vereinbarung je
doch dringend notwendig.

Geringe Honorierung 
der Bemühungen

Beim Montanvertrag besteht 
dagegen grundsätzliche mate
rielle Übereinstimmung. Öster
reich übernimmt in einem Paral
lelabkommen zum Globalvertrag 
die Preisbestimmungen der 
EGKS und wird zum Inkrafttre
ten dieses Abkommens ein eige
nes Gesetz zur Preisüberwa
chung einführen. 7 5%  des unter 
die Diskriminierung als „sensib
les Produkt“ fallenden Edel
stahls gehören zum EGKS-Sek- 
tor.

Das zwischen Österreich und 
der Gemeinschaft verhandelte 
Interimsabkommen, das eigent
lich noch vor dem Globalabkom
men hätte unterzeichnet werden 
sollen, wartet nun noch auf die 
Klärung einzelner Bestimmun
gen, die auch im Globalabkom
men noch offen sind. Es soll zu
sammen mit diesem unterzeich
net und am 1.1.1973 in Kraft 
gesetzt werden. Da es eine so
fortige 30% ige gegenseitige 
Zollsenkung vorsieht, wird sich 
damit für Österreich der er
wähnte lineare Zollabbau des 
Globalabkommens insofern än
dern, als am 1. 4. 1973 nicht 
20% , sondern 30%  und am 1.1.
1974 nicht 20% , sondern nur 
10%  abgebaut werden. Das be
deutet einen österreichischen 
„Vorsprung“ von neun Monaten, 
denn schon am Beginn der 
zweiten Etappe ist die Kon
gruenz mit den anderen Ländern 
wieder hergestellt — eine wohl 
ziemlich bescheidene „Honorie
rung“ der vorausgegangenen 
zehnjährigen vergeblichen Be
mühungen Österreichs um ein 
enges Verhältnis zur Europä
ischen Gemeinschaft.

') Das Sonderarrangement zwischen der 
EWG und Neuseeland sieht für das erste 
Jahr Butterlleferungen Neuseelands von 
172 000 Tonnen vor, die im Laufe des 
Arrangements bis auf 80 % reduziert 
werden.
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Rest-EFTA-Verhandlungen: Probleme und Ergebnisse

Die EWG wollte in den bi
lateralen Verhandlungen 

mit den 6 Rest-EFTA-Staaten 
im Prinzip gleichförmige Frei
handelsverträge für Industrie
güter und einige Vereinba
rungen für Agrarprodukte ab
schließen. Fragen einer wei
tergehenden Zusammenarbeit 
sollten nicht Gegenstand des 
zu schließenden Vertrages 
sein.

Unterschiedliche Ziele

Die Zielsetzungen der Rest- 
EFTA-Länder waren je nach 
wirtschaftlicher und politi
scher Situation unterschied
lich:

□  Schweden und die Schweiz 
legen über den Freihandel 
hinaus Wert auf eine aktive 
Teilnahme an der weiterge
henden europäischen Wirt
schaftsintegration.

□  Österreich und Finnland 
streben lediglich ein generel
les Freihandelsabkommen für 
Industriegüter an. Finnland 
möchte aus politischen Grün
den jeden Anschein einer 
weiteren Entwicklungsfähig
keit des Abkommens vermei
den, während Österreich be
reit ist, sich autonom an 
einige Gemeinschaftsbestim
mungen anzupassen. Darüber 
hinaus strebt es die Inkraft
setzung eines schon ausge
handelten Interimshandels
vertrages mit dem Ziel einer 
30°/oigen Zollsenkung an.

□  Für Island ist die zollfreie 
Ausfuhr von Fischereiproduk
ten von entscheidender Be
deutung. Dagegen legt Por
tugal besonderes Gewicht 
auf das politische Moment 
und strebt langfristig eine 
Vollmitgliedschaft an. Auf

kurze Sicht soll der Handels
vertrag vor allem der Export
erleichterung von Nahrungs
mitteln, Kork und Textilien 
dienen. Für Industriegüter 
verlangt Portugal einen ge
genüber den anderen Staa
ten verlangsamten Zollabbau.

Portugal und Island wurden 
allgemein als ökonomische 
Spezialfälle angesehen. Das 
Hauptinteresse konzentrierte 
sich auf die Verhandlungen 
mit den vier Neutralen.

Eine frühzeitige Einigung 
wurde erzielt über den nor
malen Zollabbau in 5 Etap
pen zu je 20%  von 1973 bis 
1977 entsprechend dem Ter
minkalender der Beitrittskan
didaten: den Abbau mengen
mäßiger Beschränkungen un
ter österreichischen Vorbe
halten bei Braunkohle und 
Antibiotika: den Abbau von 
Abgaben gleicher Wirkung 
wie Zölle entsprechend den 
EWG - Vertragsbestimmungen 
und die Handhabung von 
Zollaussetzungen und Zoll
kontingenten.

Hauptprobleme

Die Hauptprobleme der 
Verhandlungen lagen bei der 
zollmäßigen Behandlung der 
von der EWG vorgebrachten 
Liste „empfindlicher Pro
dukte“ und der Entwicklung 
von Ursprungsregeln, die der 
Vertiefung der internationa
len Arbeitsteilung und den 
engen französischen Vorstel
lungen einer europäischen 
Industriepolitik Rechnung tra
gen.

Weiterhin mußte die Fra
ge nach der Einbeziehung 
von Agrarprodukten und ver

arbeiteten Agrarprodukten in 
die Verträge geregelt wer
den, die Einführung des Frei
handels auch für Montanpro
dukte (hierfür ist der Ab
schluß eines gesonderten 
Vertrages notwendig) und die 
Entwicklung von allseits ak
zeptablen Schutzklauseln.

Bei den empfindlichen Pro
dukten nehmen Papier und 
Uhren eine Sonderstellung 
ein.

Das nur die Schweiz 
betreffende Uhrenproblem  
wurde insofern einer Lösung 
nähergebracht, als nur Billig
uhren, die spezifischen Min
destzöllen unterliegen, eine 
Sonderregelung erfahren sol
len. Die Zollsätze bleiben 
trotz harten Schweizer Wider
standes für drei Jahre ein
gefroren und werden danach 
in zwei Stufen um je 50%  
gesenkt.

Im Papiersektor können 
die Beitrittskandidaten bis 
Ende 1979 nationale zollfreie 
Kontingente beanspruchen. 
Für den Zollabbau ist bei der 
Masse der Papierprodukte 
folgender Zeitplan vorge
sehen:

Zollsätze
gegenüber der Rest-EFTA

(in Vo)

Kern-
EWG

Beitritts
länder ')

1.1.1972 12 0
1. 4. 1973 11,5 0
1. 7. 1974 11
1.1. 1975 10,5
1. 1. 1976 10 4
1. 7. 1977 8 4
1. 1. 1979 6 4
1. 1.1981 4 3
1. 1.1983 2 2
1.1.1985 0 0

') Bis Ende 1979 nur für die die Null
zollkontingente übersteigenden Importe.
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Bei dieser Regelung ergibt 
sicii jedocii spätestens nach 
dem Auslaufen der Nullzoll
kontingente vorübergehend 
die Situation, daß neue 
Zollgrenzen zwischen der 
Rest-EFTA und den Beitritts
ländern errichtet werden. Zur 
Überraschung aller Verhand
lungspartner hat Großbritan
nien jedoch plötzlich am 
10./11. 7. zum Schutz seiner 
Papierindustrie hartnäckig ge
fordert, die Papierzölle 1976 
sogar auf Kern-EWG-Niveau 
anheben zu können. Darüber 
hinaus wollen die Briten die 
Ausnutzung der Nullzollkon
tingente flexibel regeln.

Die übrigen empfindlichen 
Produkte sind nach der In
tensität ihrer Sonderbehand
lung in drei Gruppen unter
teilt;

□  Ein verlängerter Zollabbau 
innerhalb von 8 Jahren, ver
bunden mit einer strengen 
Einfuhrüberwachung, wurde 
für eine Reihe von Produk
ten vereinbart, darunter sel
tene Metalle bzw. Legie
rungen, Qualitätskohlenstoff
stahl, Rohre für Kugellager, 
Edelstahlrohre und Zellwolle. 
Zollabbau: 1973 bis 1976 je 
5% , 1977 bis 1980 je 20% . 
Wenn die Einfuhr eines Jah
res diejenige der Referenz
periode (Durchschnitt der 
Jahre 1968-1971) plus in 
der Regel 5 %  jährliches 
Wachstum übersteigt, erhält 
die EWG die Möglichkeit, zu 
den Außenzollsätzen zurück
zukehren.

□  Für Wälzlager und Sili
ziumoxyd ist eine strenge 
Überwachung ohne verzöger
ten Zollabbau, aber mit einem 
Richtplafond für die Einfuh
ren vorgesehen.

□  Die rein statistische Über
wachung für einige Produkte 
ist zunächst ohne praktische 
Bedeutung.

Besonders Finnland, des
sen EWG-Exporte zu über 
60 %  aus Papierprodukten 
bestehen, ist von den Aus
nahmeregelungen stark ge
troffen. Die vier Neutralen 
haben angekündigt, sie wür
den ihrerseits — größtenteils 
spiegelbildliche — Gegen
maßnahmen für den Zollab
bau einführen. Die Situation 
wird dadurch kompliziert, daß 
Kanada die Forderung nach 
Gleichbehandlung auf dem 
Papiersektor gestellt hat. Die 
Gemeinschaft hat zugesagt, 
wegen dieser Frage im GATT 
Ausgleichsverhandlungen zu 
führen.

Restriktive Ursprungsregeln

Das zweite zentrale und 
bis in die letzte Verhand
lungsrunde umstrittene Pro
blem war die Aufstellung von 
Ursprungsregeln für Indu
striegüter. Die Kern-EWG 
hatte hier erhebliche Schwie
rigkeiten, ein einheitliches 
Angebot zu entwickeln.

Das wahrscheinliche End
ergebnis kommt den franzö
sischen Forderungen nahe 
und sieht analog zu den 
Jaunde-Präferenzabkommen 
grundsätzlich den „Zolltarif- 
stellensprung“ als ursprung
begründendes Kriterium vor. 
Hinzu treten jedoch zwei um
fangreiche, pragmatisch be
stimmte Ausnahmelisten, über 
die bis zum Schluß lange ver
handelt wurde. Gegenüber 
der jetzigen liberalen EFTA- 
Praxis bedeuten die in Zu
kunft anzuwendenden Ur
sprungsregeln eine klare Ein
engung der Außenhandels
möglichkeiten. Besonders die 
in den Ausnahmelisten fest
gesetzten zulässigen Dritt
landanteile bei Textilien und 
Chemieerzeugnissen(Schweiz 
und Schweden), Maschinen 
(Schweden) und Mischgewe
ben (Österreich) stehen un

ter Rest-EFTA-Beschuß. Auf 
britisches Betreiben will die 
EWG jedoch dadurch eine 
größere Flexibilität in die zu
nächst beschlossenen Regeln 
hineinbringen, indem sie den 
zukünftigen Handelsentwick
lungen und technologischen 
Änderungen angepaßt werden 
sollen.

Der Bereich der Agrarfra
gen wurde bestimmt von 
italienischen und niederländi
schen Wünschen nacK Aus
weitung ihrer Absatzmärkte 
für Obst, Gemüse, Wein und 
Blumen in Nordeuropa und 
der Schweiz. Eine endgültige 
Einigung ist in den jüngsten 
Sondierungsgesprächen noch 
nicht möglich gewesen. Es 
zeichnet sich jedoch ab, daß 
nur wechselseitige Konzes
sionen nach dem für Öster
reich (Erleichterung von Rind
fleischexporten in die EWG) 
erreichten und für verarbei
tete Agrarprodukte geplanten 
Muster erfolgversprechend 
sind. Bei den verarbeiteten 
Agrarprodukten stehen sich 
Globalangebote aller Seiten 
für die Beseitigung des indu
striellen Schutzelementes in 
den Einfuhrabgaben gegen
über.

Für die Errichtung einer 
Freihandelszone für Montan- 
produkte müssen die Rest- 
EFTA-Länder das Preisüber
wachungssystem der EGKS 
übernehmen. Hier ist eine 
Einigung erfolgt.

Schutzklauseln zur zeitwei
sen Suspendierung von Tei
len der Abkommen werden 
von der EWG gefordert, um 
Zahlungsbilanzproblemen so
wie sektoralen und regiona
len Schwierigkeiten begegnen 
zu können. Die 4 Neutralen 
haben dabei zwar eine grund
sätzliche Verpflichtung zur 
vorherigen Konsultation, aber 
nicht die Einführung eines 
Schiedsverfahrens erreicht, ju.
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Die Schweiz und die europäische Integration
Rudolf Bosshard, Zürich

Die Wirtschaft der Schweiz, 
die ein rohstoffarmes Land 

ist, ist seit jeher auf einen inten
siven und möglichst liberalen 
internationalen Handel angewie
sen. Der schweizerische Zolltarif 
gehört deshalb zu den niedrig
sten der Welt. Der spezifische 
Wert der schweizerischen Aus
fuhren ist mehr als siebenmal 
höher als derjenige der Einfuh
ren. Die schweizerische Wirt
schaft ist weitgehend auf Ver
edelung der Güter eingestellt. 
Ihre Chancen auf den Welt
märkten bestehen im Vertrieb 
von spezialisierten Waren und 
Dienstleistungen. Die Enge des 
eigenen Marktes fördert die in
ternationalen Beziehungen. Mehr 
als in anderen Ländern sind 
schweizerische Großbetriebe ge
zwungen, international tätig zu 
sein, und die schweizerischen 
Kaufleute sind seit Beginn des 
letzten Jahrhunderts daran ge
wöhnt, sich mit den Eigenheiten 
der Märkte der ganzen Welt ver
traut zu machen.

Wichtige Eigenheiten

Es ist dabei ganz natüriich, 
daß die Schweiz, im Herzen 
Europas liegend, ihre Wirt
schaftsbeziehungen in erster 
Linie innerhalb dieses Kontinents 
ausgebaut hat. Heute stammen 
rund vier Fünftel der schweize
rischen Importe aus Westeuropa, 
und zwei Drittel der Ausfuhren 
finden hier ihre Abnehmer.

Weitere wichtige Eigenheiten, 
die für das handelspolitische 
Verhalten der Schweiz bestim
mend sind, liegen auf dem poli
tischen Gebiet. Die traditionelle 
Neutralitätspolitik der Schweiz

eriaubt nur geringfügige Ab
striche an der Souveränität; fer
ner bleiben für viele wirtschafts
politische Fragen auch die föde
ralistische Staatsstruktur und die 
direkte Demokratie maßgebend. 
Diese Gründe hatten vor 15 Jah
ren die Schweiz bewogen, nicht 
an der EWG, sondern an der 
EFTA teilzunehmen, da sie die 
einzelstaatlichen Freiheiten weit 
weniger beeinflußte.

Dieselben Gedankengänge 
haben die schweizerische Hal
tung beeinflußt, als sich in der 
Folge der Haager Gipfelkonfe
renz Anfang Dezember 1969 neue 
Entwicklungen in der europäi
schen Integration anbahnten. Es 
ist deshalb kein Geheimnis, daß 
das Angebot der EWG, eine in
dustrielle Freihandelszone zwi
schen der Schweiz und der er
weiterten Gemeinschaft zu schaf
fen, den schweizerischen Be
dürfnissen unter allen denkbaren 
Varianten am besten entsprach. 
Heute, da sich die bilateralen 
Verhandlungen hierüber dem 
Ende nähern, läßt sich bereits 
ermessen, welche Erwartungen 
die schweizerische Wirtschaft aus 
den künftigen Vereinbarungen 
hegen darf, vielleicht aber auch, 
welche Probleme sie als noch 
ungelöst betrachtet.

Großes Interesse
an der dffnung der Grenzen

Sicher stellen die Parallelität 
des Zollabbaus innerhalb West
europas und das grundsätzliche 
Zugeständnis der EWG, daß in
nerhalb der bisherigen EFTA 
keine neuen Handelsschranken 
aufgebaut werden sollen, für die 
schweizerische Wirtschaft we

sentliche Vorteile dar. In der re
lativ kurzen Übergangsfrist zum 
zollfreien Handel liegt eine 
Chance für die schweizerische 
Exportwirtschaft, während sicii 
die bisher auf dem einheimi
schen Markt geschützte Inlands
industrie recht bald an einen 
verschärften Wettbewerb wird 
gewöhnen müssen. Bedenkt man 
aber, daß die schweizerische 
Uhrenindustrie über 95 Prozent 
ihrer Produktion exportiert, die 
pharmazeutische Industrie rund 
9 0%  und die Maschinenindustrie 
rund 70% , so ist das große 
Interesse an einer raschen ge
genseitigen Öffnung der Gren
zen durchaus verständlich.

Für eine Industrie, die sich 
mangels inländischer Rohstoff
versorgung vor allem auf die 
Veredelung eingeführter Aus- 
gangsmateralien festlegen muß, 
spielen natüriich für eine wirk
liche Freihandelszone die ein
schlägigen Ursprungsregeln eine 
wesentliche Rolle. Das ergibt 
sich auch aus einem zweiten 
Grund: Die Knappheit der Ar
beitskräfte in der Schweiz zwingt 
die Industrie, einen Teil der Ar
beiten in den Nachbariändern 
ausführen zu lassen. An dieser 
industriellen Zusammenarbeit 
sollten alle Partner diesseits und 
jenseits der Schweizer Grenze 
ein Interesse haben.

Die Ursprungsregeln zwischen 
der EWG und der Schweiz soll
ten so gehalten sein, daß diese 
Formen der Zusammenarbeit 
weiterhin möglich sind, ohne 
daß deren Produkte vom Frei
handel ausgeschlossen werden. 
Zur Zeit finden darüber noch 
immer Verhandlungen statt. Die
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schweizerische Industrie hofft, 
daß einerseits möglichst vernünf
tige Lösungen gefunden werden 
und andererseits die Verhand
lungspartner sich die Flexibilität 
bewahren, die Ursprungskriterien 
in regelmäßigen Abständen im 
Lichte der praktischen Erfahrun
gen zu überprüfen. Es wäre 
schade, wenn schließlich der 
Dogmatik und der grauen Theo
rie ein breiteres Feld einge
räumt bliebe als der wirtschaft
lichen Praxis.

Schnelle Wirkungen

Die schweizerische Wirtschaft 
erwartet, daß das Verhandlungs
ergebnis sehr bald zu Entschei
dungen der Unternehmungen 
führen wird. Nirgendwo in West
europa werden dynamische 
Unternehmer den 1. Juli 1977 
abwarten, an dem der zollfreie 
Handel Tatsache wird, um den 
Zugang zu den [Märkten zu för
dern. im Wettbewerb um die 
Marktanteile dürften die meisten 
Unternehmungen während der 
Dauer der Obergangsfrist die 
etappenweise geringer werden
den Zölle zu ihren Kosten schla
gen. Besonders gut bemerkbar 
dürfte sich dies dort machen, wo 
die Produkte bisher einigerma
ßen zollempfindlich waren. Am 
augenfälligsten war dies für die 
schweizerische Industrie auf dem 
Gebiet der Textilien und der 
Bekleidung der Fall.

Die folgenden Zahlen, die eine 
Periode von 10 Jahren decken, 
während der die Zollsenkungen 
in der EFTA und der EWG vor
erst stufenweise durchgeführt 
wurden und in der Folge die 
Zollfreiheit getrennt in den bei
den fi^ärkten bestand, illustrie
ren dies deutlich, ln den 10 Jah
ren nach 1960 nahm die schwei- 

I zerische Einfuhr von Geweben 
i aller Art aus der EFTA um 
; 396 “/o und aus der EWG um 

126 %  zu, während die schweize
rische Ausfuhr der gleichen Pro
duktengruppe nach der EFTA 
eine Erhöhung um 274%  erfuhr 
und nach der EWG sogar um
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19%  abnahm. Die Einfuhr von 
Bekleidungswaren aus der EFTA 
wurde um 1258%  und aus der 
EWG um 266%  gesteigert; die 
Ausfuhr schweizerischer Beklei
dungswaren in die EFTA nahm 
um 592 % , in die EWG um 23 %  
zu. Die EFTA hat auf diesem Ge
biet zu einer massiven Belebung, 
teilweise aber auch zu einer un
übersehbaren Verlagerung des 
Handels geführt. Die Unterneh
mer in der EWG wie in der 
Schweiz werden nun die neue 
Handelsliberalisierung sicher 
zum Versuch benützen, stagnie
rende oder teilweise verlorene 
Märkte wieder zurückzugewin
nen.

Vorteile für die Industrie

Die wirtschaftlichen Strukturen 
werden von der Entwicklung 
Westeuropas zu einer großen 
Freihandelszone nicht unberührt 
bleiben. Für die schweizerische 
Industrie wird einer der Gründe, 
die bisher zu Produktionsverla
gerungen ins Ausland geführt 
haben, hinfällig. Die Beibehal
tung des Schwerpunktes der 
Produktion in der Schweiz er
laubt eine gezielte und konzen
trierte Forschung und Entwick
lung, von der unsere Wirtschaft 
in hohem Maße abhängig bleibt. 
Technische und modische Son
derleistungen und die Beweg
lichkeit der im internationalen 
Vergleich zumeist mittleren und 
kleineren schweizerischen Be
triebe werden für den Bestand 
der schweizerischen Industrie 
im großen freien Markt noch 
wichtiger werden, als dies bisher 
der Fall war.

Zu beachten ist auch, daß sich 
eineUmstrukturierung derWaren- 
verteilung, namentlich auf dem 
Gebiete der Konsumgüter, be
reits vollzieht. Der europäische 
Markt wird in den nächsten Jah
ren eine weitgehende und rasche 
Erschließung von der Güterver
teilung her erfahren. Der Kon
sument wird vermehrt in der 
Lage sein, zwischen preisgünsti
gen Massenwaren, die ihm auf

modernen Verteilerwegen ange
boten werden, einerseits und 
hochwertigen und modischen 
Waren andererseits zu wählen. 
Beide Marktsegmente werden 
einen ihren Eigentümlichkeiten 
entsprechenden Ausbau erfah
ren. Der Produzent wird sich mit 
geeigneten Mitteln und Maßnah
men auf die Bearbeitung des ihm 
zusagenden Marktes einrichten 
müssen. Daß die schweizerische 
Industrie sich dabei noch mehr 
als bisher auf Spezialitäten be
sinnen muß, liegt auf der Hand. 
Dies ist um so mehr der Fall, 
als eine zunehmende Erschlie
ßung der kontinentweiten Waren
verteilung die Anziehungskraft 
des westeuropäischen Marktes 
für Konkurrenten aus Übersee 
wesentlich verstärken dürfte.

Offene Verfahrensfragen

Die schweizerische Wirtschaft 
legt großen Wert darauf, daß im 
Zusammenhang mit dem Wett
bewerbsrecht wie mit der Aus- 
weichklausel, die im Falle sek
toraler oder regionaler Schwie
rigkeiten angerufen werden 
kann, ein Konsultationsverfahren 
vor allfälligen einseitigen Maß
nahmen steht. Ein offenes Ge
spräch zwischen den Partnern 
wird zumeist geeignet sein, mit 
gutem Willen zur Kooperation 
den Stein des Anstoßes beizeiten 
aus dem Wege zu räumen, um 
es zu restriktiven Maßnahmen 
gar nicht erst kommen zu lassen.

Die Schweiz hat, indem sie aus 
staatspolitischen Gründen nicht 
um den Beitritt in die Europäi
schen Gemeinschaften ersuchte, 
nicht den leichteren Weg ge
wählt. Wenn sie Mitglied der 
EWG wäre, so wäre sie an den 
vielfältigen Harmonisierungsbe
strebungen zur eigentlichen 
Vollendung des von allen Hin
dernissen freien Warenverkehrs 
mitbeteiligt. Sie nähme auch an 
den Bemühungen Anteil, das 
öffentliche Einkaufs- und Auf
tragswesen zu liberalisieren. Die 
Schweiz wird nun in Zukunft,
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sich auf die Entwicl<lungslclausel 
des Vertrages berufend, in je
dem einzelnen Falle an die Tür 
der EWG Idopfen müssen und 
diese von der beiderseitigen 
Nützlichkeit eines gemeinsa
men Vorgehens zu überzeugen 
haben. Und selbst wenn dies 
gelingen sollte, wird immer die 
Frage offenbleiben, in welchem 
Stadium des gemeinschaftlichen 
Verfahrens eine schweizerische 
Teilnahme möglich ist. Wün
schenswert wäre sie vor allem 
auf der Expertenstufe, da hier
durch eine ausreichende Grund
lage für einen autonomen schwei
zerischen Mitvollzug geschaffen 
werden könnte.

Von seiten der Schweiz be
stünde natürlich auch ein Inter
esse, an der Harmonisierung 
gewisser Elemente des Versiche
rungsrechts in der EWG mitzu
wirken. Wir erachten es als 
durchaus möglich, daß bei bei
derseitigem guten Willen hierfür 
irgendwann eine Zusatzverein
barung ausgehandelt werden 
kann. Allerdings wäre es wün
schenswert, daß dies geschieht, 
bevor zu viele vollendete EWG-

interne Tatsachen vorliegen. 
Was hier über die Versicherun
gen gesagt wurde und vielleicht 
auch am konkretesten belegt 
werden könnte, gilt ebenso für 
andere Zweige der Dienstleistun
gen. Für sie soll Europa eines 
Tages ebenso wie für die Indu
striegüter zum freien Markt wer
den. Zu den Dienstleistungen 
sind auch Fragen des Lizenz
verkehrs, der Beteiligungen, der 
Niederlassung usw. zu zählen.

Wunsch nach Konsultationen

Die Klausel im künftigen Ver
trag, die Zusatzvereinbarungen 
ermöglicht, erhält damit aus 
schweizerischer Sicht besondere 
Bedeutung. Man wird die Mög
lichkeit begrenzter und einzelner 
ergänzender Abmachungen in 
Zukunft ernsthaft prüfen müssen, 
wobei es bei dieser Überlegung 
nicht um mehr geht als um den 
Wunsch, die Freizügigkeit inner
halb Westeuropas für den Aus
tausch von Waren und Dienst
leistungen zu vervollständigen.

Anders gelagert sind die Pro
bleme der „zweiten Generation“, 
namentlich der Wirtschafts- und

Währungsunion, aber auch ge
wisser Elemente der Industrie
politik. Hier wird man sich von 
seiten der Schweiz weitgehend 
auf den Wunsch nach engen 
Konsultationen beschränken 
müssen. Wir sind uns der Aus
wirkungen solch einer EWG-Po- 
iitik — je weiter sie definiert 
werden kann — auf unser Land, 
zugleich aber auch der engen 
Grenzen unserer Teilnahmemög
lichkeiten bewußt. Diese Grenzen 
werden von Gegebenheiten so
wohl in den erweiterten Euro
päischen Gemeinschaften wie in 
der Schweiz gesetzt, die beide 
letztlich mit den internen Zu- 
ständigkeits- und Entscheidungs
fragen zu tun haben.

Der Abschluß einer Vereinba
rung über eine industrielle Frei
handelszone ist ein schöner und 
befriedigender Anfang. Er ist der 
Beginn eines engeren Zusam
mengehens der EWG und der 
Schweiz. Auf der Basis des ge
genseitigen Vertrauens und in 
der Erkenntnis der Vielzahl der 
gemeinsamen Interessen wird 
diese Vereinbarung zu weiteren 
nützlichen Schritten führen.

Das Verhältnis Schwedens zur erweiterten EWG

Dorothea Strömberg, Stockholm

Das zukünftige Verhältnis 
Schwedens zu den erweiter

ten Europäischen Gemeinschaf
ten muß unter dem Gesichts
punkt der wachsenden wirt
schaftlichen Abhängigkeit der 
europäischen Länder unterein
ander gesehen werden. Im Falle 
Schwedens ist die Abhängigkeit 
eine natürliche Folge der früh

zeitigen Öffnung der schwedi
schen Wirtschaft nach außen. 
Bei einem kleinen Land wie 
Schweden erschien es angemes
sen, sich auf eine begrenzte 
Anzahl von Wirtschaftsgebieten 
zu spezialisieren, wo die natür
lichen Voraussetzungen zu einer 
effektiven und konkurrenzfähigen 
Produktion bestanden.

Schweden hat traditionell einen 
großen Außenhandelssektor, der 
bedeutend schneller wächst als 
die Gesamtwirtschaft. Die Indu
strie exportiert im Durchschnitt 
40%  ihrer Produktion; aber viele 
Unternehmen, und unter ihnen 
einige der größten, können Ex
portquoten von 70 oder 80%  
aufweisen. Der steigende Export
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begünstigt auch den Import, 
denn in jeder exportierten 
Schwedenl<rone sind importierte 
Einsatzwaren in Höhe von 20%  
enthalten.

Paraiiei mit dem Anstieg 
des traditionellen Außenhandels 
!<onnte man in der Nachl<riegs- 
zeit genau wie in den anderen 
Industrieländern eine gesteigerte 
Internationalisierung der Produk
tion beobachten. Die ausländi
schen Investitionen in Schweden 
belaufen sich jährlich auf unge
fähr 10%  der gesamten Indu
strieinvestitionen, und in den 
ausländischen Unternehmen in 
Schweden arbeiten heute mehr 
als 70 000 Beschäftigte. Gleich
zeitig beschäftigen schwedische 
Unternehmen über 200 000 Per
sonen außerhalb der Landes
grenzen. Ende der 50er 
Jahre betrugen die schwedischen 
Ausiandsinvestitionen ca. 200 
Mill. Kronen jährlich. In der zwei
ten Hälfte der 60er Jahre sind 
sie auf über 1 Mrd. Kronen pro 
Jahr gestiegen.

Die Herstellung von engen, 
umfassenden und dauerhaften 
wirtschaftlichen Verbindungen 
mit dem EWG-Raum, deren in
stitutionelle Verankerung bislang 
auf politischer Ebene mißlang, 
ist auf praktischer Unterneh
mensebene bereits seit langem 
verwirklicht worden. Fast drei 
Viertel der schwedischen Export
einnahmen werden schon heute 
in der erweiterten EWG erzielt, 
und ein fast gleich hoher Anteil 
der schwedischen Gesamteinfuhr 
stammt aus diesen Ländern.

Die schnelle Expansion des 
Handels mit Westeuropa, die in 
scharfem Kontrast zum Stillstand 
im Verkehr mit den Staatshan
dels- und Entwicklungsländern 
steht, hat schon frühzeitig das 
Bedürfnis nach Stützpunkten in 
Gestalt von dort etablierten Ver
triebsgesellschaften entstehen 
lassen, während gleichzeitig die 
noch bestehenden tarifären und 
außertarifären Handelshemm
nisse den Gedanken einer Pro
duktionsverlagerung in diesen

Raum nahelegten. Während bis 
1955 nur 6 3%  aller vertreiben
den und 6 4%  aller produzieren
den schwedischen Tochtergesell
schaften im Raum der EWG und 
EFTA angesiedelt wurden, waren 
es im Zeitraum 1967-1969 bereits 
84 bzw. 77% . Die Statistik der 
Nationalbank über sämtliche ge
nehmigten direkten Auslandsin
vestitionen zeigt, daß der Anteil 
von EWG und EFTA von 42%  
im Zeitraum 1956-1960 auf 56%  
im Zeitraum 1966-1970 gestiegen 
ist.

Alle wichtigen Handelspartner 
Schwedens sind heute und mit 
Sicherheit auch in Zukunft in 
Westeuropa zu suchen. Das be
deutet, daß Schweden auf lange 
Sicht der Wirtschaftspolitik des 
Kontinents folgen muß, gleich
gültig wie der formelle Anschluß 
an die Gemeinschaft aussieht.

Das Angebot aus Brüssel

Als der schwedische Handels
minister Feldt am 10. November
1970 die Verhandlungen zwischen 
Schweden und der EWG eröff- 
nete, sagte er, daß Schweden 
enge, umfassende und dauer
hafte wirtschaftliche Verbindun
gen mit den europäischen Ge
meinschaften wünsche und so
wohl an der Zollunion als auch 
an der gemeinsamen Landwirt
schaftspolitik teilnehmen wolle. 
Auch war man an einer Zu
sammenarbeit im Bereich der 
Sozialpolitik sowie an größerer 
Freizügigkeit auf dem Arbeits
markt, bei Dienstleistungen und 
Kapitalbewegungen interessiert. 
Dagegen schloß man eine Be
grenzung der schwedischen Sou
veränität in der Außenpolitik und 
bei solchen wirtschaftlichen und 
monetären Fragen aus, die die 
Neutralität Schwedens bedrohen 
könnten.

In einer Erklärung vom 18. 
März 1971 verneinte die schwe
dische Regierung deshalb eine 
volle Mitgliedschaft bei den 
Europäischen Gemeinschaften, 
ohne sich auf eine andere Form

des Anschlusses festlegen zu 
wollen. Nach der Sitzung des 
EWG-Ministerrats am 26. Juli des
selben Jahres, auf der die 
Leitlinien für das künftige Ver
hältnis der EWG zu den nicht 
beitrittswilligen EFTA-Ländern 
festgelegt wurden, mußte Schwe
den allerdings jede Hoffnung auf 
eine Sonderbehandlung in Brüs
sel begraben. Man wird sich mit 
dem gleichen Status begnügen 
müssen, der für Österreich, die 
Schweiz und die übrige EFTA 
vorgesehen ist: die Einbeziehung 
in die Freihandelszone nämlich, 
die den zollfreien Güterverkehr 
für Industrieprodukte ab 1978 
beinhaltet. Landwirtschaftspro
dukte sollen nicht unter den 
Zollabbau fallen. Die 1972 gel
tenden Zölle sollen stufenweise 
mit jährlich 20%  bis 1978 abge
baut werden. Für gewisse Sek
toren, die die EWG als sensibel 
betrachtet, will man allerdings 
Sonderregelungen mit vor allem 
einer längeren Übergangszeit 
anwenden. Bei Papier z. B. for
dert man eine zwölfjährige Über
gangszeit. Außerdem sollen zwi
schen Schweden einerseits und 
Dänemark, Norwegen und Eng
land andererseits für eine ge
wisse Zeit wieder Zölle erhoben 
werden, um Verzerrungen zu 
vermeiden. Weiter sah das Ver
handlungsmandat des EWG- 
Ministerrates Ursprungsregeln 
für alle Waren vor, die zu präfe- 
rentiellen Zollsätzen aus der er
weiterten EWG importiert oder 
dorthin exportiert werden.

Gegenstand der Verhandlungen

Die Regierung scheint sich mit 
dem Angebot aus Brüssel ins
gesamt abgefunden zu haben 
und schneidet jegliche inner- und 
außerparlamentarische Opposi
tion gegen ihre Politik gegen
über Brüssel mit der Unterstel
lung ab, wer mehr als einen 
Handelsvertrag wolle, sabotiere 
die Neutralität. Es ist jetzt prak
tisch nur noch von Zöllen die 
Rede, während Problemkreise 
wie Industrie- und Forschungs-
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Politik, Niederlassungen, Be- 
sciiaffungswesen, Patente, Wett
bewerbsverzerrungen u. a. m. 
versciiwunden sind. Da der Neu- 
traiitätsappeli aucii im Parlament 
mit Ausnalime der kleinen kon
servativen und kommunistischen 
Parteien Einigkeit geschaffen hat, 
herrscht auf der innenpolitischen 
Bühne Ruhe. Oppositionsäuße
rungen aus der Wirtschaft kommt 
daher eigentlich nur noch rheto
rische Bedeutung zu.

Formell wurden die Verhand
lungen zwischen der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaf
ten und Schweden am 4. De
zember 1971 aufgenommen. Man 
rechnet mit einem vorläufigen 
Abkommen vor Beginn der Som
merferien. Im Herbst soll das 
Abkommen dem schwedischen 
Reichstag vorgelegt werden und 
am 1.1.1973 in Kraft treten. Ge
genstand der Verhandlungen 
waren vor allem diejenigen In
dustrieprodukte, für die man sei
tens der EWG Abweichungen 
von der Regel eines fünfjähri
gen etappenweisen Zollabbaus 
wünscht. Diese sog. empfind
lichen Waren machen ungefähr 
ein Fünftel der schwedischen 
Exporte in die erweiterte EWG 
aus.

Sollten sich die Vorstellungen 
der EWG durchsetzen, so würde 
eine Zoilfreiheit beispielsweise 
fü r Spezialstahl und Papier erst 
1980 bzw. 1984 eintreten statt 
wie im Regelfall am 1. Juli 1977. 
Eine böse Überraschung für die 
schwedische Industrie war die 
Forderung der EWG, für eine 
Reihe wichtiger schwedischer 
Ausfuhrprodukte neben einem 
hinausgezögerten Zollabbau 
auch noch Höchstmengen fest
zusetzen. Dies bedeutet, daß der 
Teil der Ausfuhren, der einen 
gewissen Plafond übersteigt, 
während der Zollsenkungsperi- 
ode weiterhin mit den jetzt gel
tenden Zöllen belastet werden 
soll. Hinzu kommt als weiteres 
ünsicherheitsmoment für künf
tige schwedische Preisgestaltun
gen und Investitionspiäne der

von der EWG gewünschte Ein
bau einer generellen Schutz
klausel, die jeden Mitgliedstaat 
unter bestimmten Voraussetzun
gen zur Verordnung von befriste
ten Einfuhrbegrenzungen berech
tigt. Die Auffassungen der Dele
gationen sind ferner in der Frage 
der Ursprungsregelungen ver
schieden, die insbesondere für 
die schwedische Maschinen- und 
Transportmittelindustrie auf
grund der Häufigkeit ausländi
scher Zulieferungen wichtig ist.

Die Erwartungen der Industrie

Die bisherige Entwicklung 
macht verständlich, warum die 
schwedische Industrie einer vol
len Mitgliedschaft oder Assoziie
rung den Vorzug gegeben hätte. 
Man wollte an dem gesamten dy
namischen Integrationsprozeß in 
Westeuropa mit entsprechender 
Einflußnahme teilnehmen, was 
bei einem bloßen Freihandels
abkommen unmöglich ist. Unver
ständlich ist allerdings, warum 
die schwedische Wirtschaft so 
lange mit einer eindeutigen öf
fentlichen Stellungnahme gewar
tet hat. Als die Form des Ab
kommens bereits festlag, war es 
für ein Plädoyer der Wirtschaft 
zu spät.

Für die schwedische Wirtschaft 
war die Aussicht auf den großen 
Absatzmarkt mit seinen 280 Mill. 
Verbrauchern ein lockendes Ziel, 
weil er es den Unternehmen 
ermöglicht hätte, die industrielle 
Kapazität auszubauen. Die Ab
schaffung der Zölle, die Errich
tung gleicher Konkurrenzbedin
gungen, eine Annäherung der 
Gesetzgebung und Verwaltungs
praxis, die Abschaffung der 
Grenzkontrollen und die Harmo
nisierung der indirekten Steuern 
sind Beispiele erstrebenswerter 
Vorteile einer europäischen Zu
sammenarbeit, an der die schwe
dische Industrie nur allzu gerne 
teilnehmen wollte.

Indirekte Handelshindernisse 
können eine bedeutend größere 
Handelsschranke sein als Zölle.

ln der Arzneimittelindustrie stei
len z. B. die verschiedenen Kon- 
troll- und Sicherheitsbestimmun
gen der Importländer für medi
zinische Präparate größere Han
delshindernisse dar als die Zölle. 
Die schwedische Arzneimittel
industrie wird sich diesen 
Bestimmungen in der EWG an
passen müssen, ohne ein Mit
spracherecht bei der zukünftigen 
Gestaltung der gemeinsamen 
Vorschriften zu haben. Schwie
rigkeiten erwartet die schwe
dische Industrie auch auf dem 
Stahimarkt, dem Frachtenmarkt 
und dem Kreditmarkt. Nicht zu
letzt wird Schweden von der 
allgemeinen Information über die 
europäische Entwicklung ausge
schlossen werden, wenn es an 
der täglichen Zusammenarbeit 
über wirtschaftliche und techni
sche Probleme nicht teilnehmen 
kann.

Noch schwerwiegender ist 
allerdings, daß Schweden auch 
von der zukünftigen Entwicklung 
der europäischen Zusammenar
beit ausgeschlossen ist. Die Mit
gliedsländer der EWG haben 
jederzeit die Garantie, über 
neue Fragen und neue Gebiete 
informiert zu werden. Das Ab
kommen Schwedens mit den 
europäischen Gemeinschaften 
ist dagegen auf die Gegenwart 
zugeschnitten und bezieht sich 
nur auf eine Zusammenarbeit, 
wie man sie heute voraussehen 
kann. Es gibt jedoch viele Be
reiche in den römischen Verträ
gen, die die Gemeinschaft bis
lang noch nicht behandelt hat. 
Ein Beispiel hierfür ist die See- 
fahrtspoltitik. Für Schweden und 
seine Reedereien ist es sehr 
wichtig, an einer zukünftigen Ge
staltung der Seefahrtspolitik teil
nehmen zu können. Aber es ist 
gar nicht sicher, daß wir in Zu
kunft von den Gemeinschaften 
dazu eingeladen werden.

Furcht vor einer Europäisierung

Die schwedische Industrie 
fürchtet, in Zukunft mit schlech
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teren Konkurrenzbedingungen 
rectinen zu müssen. Heute steilt 
sicii die Frage, ob es unter 
soiciien Bedingungen für die 
Industrie nocli ioiinend ist, in 
Sciiweden zu investieren. Die 
großen Unternehmen haben in 
der Regel bereits durch Tochter
unternehmen Zugang zum euro
päischen Markt, und sie können 
ihre Expansion und Integration 
in Europa fortsetzen, ohne daß 
die schwedische Regierung sie 
daran hindern könnte. Vermutlich 
werden die kleineren und mittle
ren Unternehmen bedeutend 
härter von der fehlenden Zu
sammenarbeit mit der EWG be
troffen werden.

Die zu Beginn erwähnte wirt
schaftliche Verflechtung mit 
Westeuropa hat entscheidend 
zur Hebung des schwedischen 
Lebensstandards beigetragen 
und wird deshalb von dem Teil 
des Volkes bejaht, der diesen

ursächlichen Zusammenhang zu 
erkennen vermag. Anders steht 
es mit den nichtmateriellen Fol
gewirkungen. Die gesinnungs
mäßige Europäisierung wird kei
neswegs vorbehaltslos akzep
tiert. Politiker und breite Bevöl
kerungskreise besitzen eine ge
spaltene Einstellung angesichts 
der sich abzeichnenden Euro
päisierung: Während man den 
Prozeß als für die materielle 
Entwicklung unvermeidlich oder 
positiv betrachtet, verspürt man 
gleichzeitig Unbehagen und Miß
trauen vor dem Unbekannten, 
vor formalen, die eigene Bewe
gungsfreiheit einengenden Bin
dungen, vor anderen Kulturen 
und Lebensgewohnheiten.

ln dieser für ein kleines und 
peripheres Land verständlichen 
Ambivalenz hat man die vielleicht 
tiefste und wahrste Ursache für 
die mißglückte schwedische 
EWG-Politik zu suchen, heißt es

im Leitartikel der Wirtschafts
zeitschrift „Veckans Affärer“. 
Das Positive und Negative der 
Europäisierung habe auf vielen 
Ebenen in einem harten Kampf 
gelegen — in der Brust von 
Ministern und anderen Macht
habern, im Kabinett, in den Par
teien, in der Gewerkschaftsbe
wegung.

„Schweden bekommt jetzt das 
Abkommen mit Europa, das wir 
verdienen. Und Brüssel zweifelt 
nicht unberechtigt an unserer 
europäischen Gesinnung. Aber 
Schweden ist bereits Europa. 
Diese einfache Tatsache gilt es 
zu akzeptieren und trotz schlech
ter Odds das Beste in Brüssel 
herauszuholen. Vielleicht werden 
wir uns allmählich zu etwas 
weniger schizophrenen Europä
ern mausern und das übrige Eu
ropa dann dazu bringen, an 
unseren guten Willen zu glau
ben.“

VERD'FFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG

NEUERSCHEINUNG

Hans-Eckart Scharrer (Hrsg.)

FÖRDERUNG PRIVATER DIREKTINVESTITIONEN
Eine Untersuchung der Maßnahmen bedeutender Industrieländer

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der internationale Ver
gleich von Direktinvestitionen bedeutender Industrieländer (USA, Groß
britannien, Frankreich, Japan, Bundesrepublik). Umfang und Struktur 
sowie Anreize und Diskriminierungen von industriellen Auslandsinve- 
stitionen dieser Länder werden erstmalig in geschlossener Form analy
siert. Dabei werden die klassischen Förderungsmaßnahmen (Garantien, 
Finanzierungshilfen, Informationshilfen) wie auch die Steuer- und devi
senpolitischen Instrumente umfassend dargestellt, bewertet und ver
glichen.
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